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BV/FB1/061/2015 

Datum: 
28.09.2015 

Beschlussvorlage 
 

Auskunft erteilt: 
Görtz Heike 

Erfasser: 
Sr. 

 Öffentlichkeitstatus:  
öffentlich 

TOP: 

 
 
 
 

Vereinbarung über die Regelung der Schülerfahrkosten bei besonderen 
Schulangeboten 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Status 

Haupt- und Finanzausschuss 20.10.2015 Ö 

Rat der Stadt Wassenberg 05.11.2015 Ö 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die als Anlage im Entwurf beigefügte Vereinbarung über 
die Regelung der Schülerfahrkosten bei besonderen Schulangeboten im Kreis Heinsberg, in 
der abweichend vom Schulträgerprinzip das Wohnsitzprinzip vereinbart wird, zu schließen. 
 
 
Beratungsergebnis 

Gremium     Sitzung am  

Einstimmig 
 
 

 

Mit Stim-
menmehrheit 

 

 
Ja 

 
Nein 

 
Enthaltung 

 Laut 
 Beschluss- 
 vorschlag 

 

 Abwei- 
 chender 
 Beschluss 

 (Rückseite) 
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Sachverhalt: 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz 
(Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO) übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten 
unabhängig vom Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt der Schülerin oder des Schülers 
(Schulträgerprinzip).  
 
Entsprechend den Verwaltungsvorschriften zu § 4 der SchfkVO sind Vereinbarungen 
zwischen öffentlichen Schulträgern, die Kostentragung im Innenverhältnis abweichend zu 
regeln, zulässig. Sie sind der oberen Schulaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
 
Aufgrund der in den letzten Jahren veränderten Schullandschaft, bedingt durch die 
demographische Entwicklung einerseits und des Inklusionsprozesses andererseits, sowie der 
gesetzlich festgelegten Mindestgrößen von Schulen kann nicht in jeder Kommune ein 
ausreichendes und umfassendes Angebot an schulischen Förderorten und Förderangeboten 
vorgehalten werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Förderschulangebote, 
Angebote des Gemeinsamen Lernens in einem förmlich festgestellten Förderschwerpunkt 
oder in Vorbereitungsklassen (für Schülerinnen und Schüler, die dem Regelunterricht in der 
deutschen Sprache nicht folgen können). Diese besonderen Schulangebote sollen daher 
zentriert, jedoch für die Schülerinnen und Schüler möglichst gut erreichbar, vorgehalten 
werden. Um die damit verbundenen Belastungen der Schülerfahrkosten möglichst gerecht 
zu verteilen, haben sich alle Schulträger des Kreises Heinsberg darauf verständigt, die 
Übernahme der Schülerfahrkosten für diese besonderen Schulangebote abweichend vom 
Schulträgerprinzip nach dem Wohnsitzprinzip entsprechend der Regelungen des beigefügten 
Entwurfs zu übernehmen. Der vorliegende Entwurf wurde einvernehmlich zwischen allen 
Bürgermeistern des Kreises Heinsberg in der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz am 
02.07.2015 abgestimmt. Von Seiten des Kreises wurde die vorliegende Entwurfsfassung 
ebenfalls mit der Bezirksregierung als zuständige obere Schulaufsichtsbehörde abgestimmt.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
  ja                nein 
------------------------------- 

 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen (Be-
schaffung-/Herstel-
lungskosten) 
 
 
 
 
  € 

 
jährliche Folge-
kosten/-lasten, 
Sachkosten 
  € 

 
Personalkosten 
 
  € 

 keine • 

 
Finanzierung 

Eigenan-
teil(i.d.R.= 
Kreditbedarf) 
 
 
 
 
  € 

 
Objektbezogene 
Einnahmen (Zu-
schüsse/Beiträge) 
 
 
 
  
  € 

 
Einmalige oder jährliche 
laufende Haushaltsbela-
stung (Mittelabfluss, 
Kapital- 
dienst, Folgelasten ohne 
kalkulatorische Kosten) 
 
  €  

 

 
 

Veranschlagung 

im Ergebnisplan 
(konsumtiv) 

 
im Finanzplan 
(investiv) 

 
 
 

 
 
 

Kostenstelle/Konto 
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  Nein Ja, mit €   90340200/529140 

 
 
 
 
 
Genehmigungsvermerk    

Verwaltungskonferenz vom _______________ ________________________________________ 
 Bürgermeister                        Datum        

 
 
Unterschrift      Unterschrift des    Gegenzeichnung des 
federführender Dezernenten/   Stadtkämmerers   beteiligten Dezernenten 
Fachbereichsleiter 
 

 
 
 
-------------------------   ---------------------  ---------------------------- 
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